
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/6/27 90/18/0010
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §27;

VwGG §42 Abs5;

VwGG §62 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Hat der VwGH infolge zulässiger Säumnisbeschwerde in der Sache selbst anstelle der säumig gewordenen

Verwaltungsbehörde zu entscheiden, dann ist von der Sachlage und Rechtslage zur Zeit des Erkenntnisses des VwGH

auszugehen (Hinweis Oberndorfer, Die österreichische Verwaltungsgerichtsbarkeit, S 142; Walter Mayer, Grundriß des

österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts sechste Aufl, Rz 1020, Z 5b).
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